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Aufgrund des

1. § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zu
letzt geändert durch Gesetz vom 19. Mai
2020 (BGBl. I S. 1018),

2. § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Laden
öffnungsgesetzes vom 23. November
2006 (GVBl. I S. 606), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 13. Dezember 2019
(GVBl. S. 434),

3. § 89 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Ge
setzes über die öffentliche Sicherheit und
Ordnung vom 14. Januar 2005 (GVBl. I
S. 14), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318),

verordnet die Landesregierung:

Artikel 11)

Änderung der Zweiten Verordnung
zur Bekämpfung des CoronaVirus

Die Zweite Verordnung zur Bekämpfung
des CoronaVirus vom 13. März 2020 (GVBl.
S. 153), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 9. Juni 2020 (GVBl. S. 380), wird wie
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchst. d wird nach dem Wort
„ist,“ das Wort „oder“ gestrichen.

bb) Als Buchst. e wird angefügt:

„e) ehrenamtliche Personen im
Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 2
des Hessischen Gesetzes
über Betreuungs und Pfle
geleistungen in Ausübung ih
res Amtes, oder“

b) Abs. 3a wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort
„verfügen“ ein Komma und die
Wörter „welches dem örtlich zu
ständigen Hessischen Amt für
Versorgung und Soziales vorzu
legen ist“ eingefügt.

bb) Satz 2 wird durch folgende Sätze
ersetzt:

„Abweichend von Abs. 1 können
Personen,

1. die in Einrichtungen zur Be
treuung und Unterbringung äl
terer und pflegebedürftiger
Menschen nach Abs. 1 Nr. 2
oder 3 versorgt werden, bin
nen einer Kalenderwoche
dreimal eine Besucherin oder
einen Besucher,

2. die in Einrichtungen zur Be
treuung und Unterbringung
behinderter Menschen nach
Abs. 1 Nr. 2 oder 3 versorgt
werden, täglich eine Besuche
rin oder einen Besucher

empfangen. Die Einrichtungslei
tung einer Einrichtung nach 
Abs. 1 Nr. 2 oder 3 kann auf
grund der infektiologischen Si
tuation, der räumlichen und per
sönlichen Ausstattung oder der
Verfügbarkeit von ausreichender
persönlicher Ausstattung die Be
suchsmöglichkeiten nach Satz 2
einschränken; jedoch ist jeder in
der Einrichtung versorgten Per
son mindestens ein Besuch
durch eine Person für mindes
tens 1 Stunde je Kalenderwoche
zu ermöglichen. Eine Einschrän
kung der Besuchsmöglichkeiten
nach Satz 3 bedarf der vorheri
gen Genehmigung durch das ört
lich zuständige Hessische Amt
für Versorgung und Soziales.“

cc) Der bisherige Satz 3 wird aufge
hoben.

c) Nach Abs. 3b wird als Abs. 3c einge
fügt: 

„(3c) Die Einrichtungen nach 
Abs. 1 haben Name, Anschrift und Te
lefonnummer und die Besuchszeit je
der Besucherin und jedes Besuchers
nach Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 3a zur
Ermöglichung der Nachverfolgung
von Infektionen zu erfassen und die
Daten für die Dauer eines Monats ab
dem Besuch geschützt vor Einsicht
nahme durch Dritte für die zuständi
gen Behörden vorzuhalten und auf
Aufforderung an diese zu übermitteln
sowie unverzüglich nach Ablauf der
Frist zu löschen oder zu vernichten;
die Bestimmungen der Art. 13, 15, 18
und 20 der Verordnung (EU)
2016/679 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 27. April
2016 zum Schutz natürlicher Perso
nen bei der Verarbeitung personenbe
zogener Daten, zum freien Datenver
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG (DatenschutzGrundverord
nung) vom 27. April 2016 (ABl. EU 
Nr. L 119 S. 1, Nr. L 314 S. 72, 2018
Nr. L 127 S. 2) zur Informationspflicht
und zum Recht auf Auskunft zu perso
nenbezogenen Daten finden keine
Anwendung.“

2. § 5 wird wie folgt gefasst:

„§ 5

(1) Tages und Nachtpflegeeinrichtun
gen nach § 41 Abs. 1 des Elften Buches
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Sozialgesetzbuch müssen über ein ein
richtungsbezogenes Konzept zum Schutz
vor Infektionen mit SARSCoV2 nach
Maßgabe der aktuellen Empfehlungen
des Robert KochInstituts und der Hand
lungsempfehlung des Hessischen Minis
teriums für Soziales und Integration so
wie über einrichtungsbezogene Hygiene
pläne verfügen. Pflegebedürftige dürfen
Einrichtungen nach Satz 1 nicht betreten,
wenn

1. die Tages oder Nachtpflegeeinrich
tung unmittelbar räumlich mit einer
stationären Pflegeeinrichtung nach 
§ 71 Abs. 2 des Elften Buches Sozial
gesetzbuch verbunden ist,

2. sie oder die Angehörigen des glei
chen Hausstandes Krankheitssympto
me für COVID19 aufweisen oder in
Kontakt zu infizierten Personen ste
hen oder seit dem Kontakt mit infizier
ten Personen noch nicht mehr als 
14 Tage vergangen sind, oder

3. in der Tages oder Nachtpflegeeinrich
tung ein nach dem Infektionsschutz
gesetz meldepflichtiges Infektionsge
schehen oder eine bestätigte Infektion
mit SARSCoV2 vorliegt.

(2) In den Fällen des Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 sollen die Tages und Nachtpflege
einrichtungen eine Notbetreuung für Pfle
gebedürftige einrichten, wenn

1. eine der Pflegepersonen zu einer der
in der Anlage genannten Personen
gruppen gehört,

2. aufgrund eines besonders hohen
Pflege oder Betreuungsaufwandes
im Einzelfall eine Betreuung durch die
Pflegepersonen im häuslichen Rah
men nicht erfolgen kann.

Für die Pflegebedürftigen nach Satz 1 gilt
das Betretungsverbot nach Abs. 1, soweit
ein Fall des Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 oder 3
vorliegt.

(3) § 2 Abs. 4 gilt entsprechend.“

3. In der Anlage wird die Angabe „zu § 4
Abs. 4“ gestrichen.

Artikel 22)

Änderung der CoronaKontakt und
Betriebsbeschränkungsverordnung

Die CoronaKontakt und Betriebsbe
schränkungsverordnung vom 7. Mai 2020
(GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Ver
ordnung vom 9. Juni 2020 (GVBl. S. 380),
wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2b wird wie folgt geändert:

aa) In Buchst. b wird die Angabe
„100“ durch „250“ ersetzt.

bb) In Buchst. d wird die Angabe
„Verordnung (EU) 2016/679 des
Europäischen Parlaments und
des Rates vom 27. April 2016
zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personen
bezogener Daten, zum freien Da
tenverkehr und zur Aufhebung

der Richtlinie 95/46/EG (Daten
schutzGrundverordnung) vom
27. April 2016 (ABl. EU Nr. L 119
S. 1, Nr. 314 S. 72, 2018 Nr. L
127 S. 2)“ durch die Wörter „Da
tenschutzGrundver ordnung“ er
setzt.

cc) Folgender Satz wird angefügt:

„Organisierte Zusammenkünfte
von Seniorinnen und Senioren,
insbesondere in Seniorenbegeg
nungsstätten, sind unter den Vor
aussetzungen des Satz 1 und mit
der Maßgabe zulässig, dass die
Teilnehmerzahl 100 nicht über
steigt, kein gemeinsamer Ge
sang stattfindet, keine Gegen
stände zur gemeinsamen Nut
zung von mehr als zehn Perso
nen bereitgestellt und gemein
sam genutzte Gegenstände um
gehend desinfiziert werden.“

b) In Abs. 4 Satz 2 wird nach der Anga
be „Abs. 2b“ die Angabe „Satz 1“ ein
gefügt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 3 wird das Komma nach
dem Wort „KirmesVeranstaltun
gen“ durch einen Punkt ersetzt.

bb) Nr. 4 wird aufgehoben.

b) Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a wird wie
folgt gefasst:

„a) er entweder nur gemeinsam mit
Personen, denen der gemeinsa
me Aufenthalt im öffentlichen
Raum nach § 1 Abs. 1 Satz 1 ge
stattet ist, oder kontaktfrei bezie
hungsweise unter Einhaltung des
Mindestabstandes von 1,5 Me
tern zu anderen Personen aus
geübt wird,“

c) In Abs. 4 Nr. 3 werden die Wörter „zur
Informationspflicht und zum Recht auf
Auskunft zu personenbezogenen Da
ten“ gestrichen.

d) In Abs. 5 Satz 2 wird die Angabe „§ 1
Abs. 2 Nr. 4“ durch „§ 1 Abs. 2b 
Satz 1“ ersetzt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 wird die Anga
be „20“ durch „10“ ersetzt.

b) Abs. 3 wird aufgehoben.

4. In § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b wer
den die Wörter „zur Informationspflicht
und zum Recht auf Auskunft zu perso
nenbezogenen Daten“ gestrichen.

5. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 3 wird die Angabe „§ 1 Abs. 2b,
§ 1 Abs. 4 Satz 2“ durch „§ 1 Abs. 2b
Satz 1, auch in Verbindung mit § 1
Abs. 2b Satz 2 oder § 1 Abs. 4 
Satz 2“ ersetzt.

b) In Nr. 4 wird die Angabe „§ 1 Abs. 2b
Buchst. d, auch in Verbindung mit § 1
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Abs. 4 2. Alternative“ durch „§ 1 
Abs. 2b Satz 1 Buchst. d, auch in Ver
bindung mit § 1 Abs. 2b Satz 2 oder 
§ 1 Abs. 4 Satz 2“ eingefügt.

Artikel 33)

Änderung der Fünften Verordnung 
zur Bekämpfung des CoronaVirus

In § 7 Satz 2 der Fünften Verordnung zur
Bekämpfung des CoronaVirus vom

16. März 2020 (GVBl. S. 166), zuletzt geän
dert durch Verordnung vom 25. Mai 2020
(GVBl. I S. 342), wird die Angabe „5. Juli
2020“ durch „16. August 2020“ ersetzt.

Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 22. Juni 2020
in Kraft.
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